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Ein Naturheilkundiger behandelte zwei Patienten mit eingeklemmten Leistenbrüchen län-
gere Zeit mit Umschlägen und Klystieren. Der eine Fall starb schon kurz, nachdem ein Arzt
dazu gekommen war, der zweite nach der Operation, die wegen bereits erfolgten Darmdnrch-
bruches schon zu spät kam. Im ersten Falle hatte der Pfuscher einen Abszeß angenommen, der
aufgehen solle, im zweiten hatte er gar nicht untersucht und die Schmerzen für Kolik gehalten.

Ein Pfuscher (sonst von Berns Versicherungsagent) behandelte eine eiterige Zellgewebe-
entzündung an einem Finger mit warmen Umschlägen und homöopathischen Mitteln. Es ent-
stand eine Schwellung des ganzen Arms und allgemeine Blutvergiftung. Der Patient starb
im Krankenhaus, wohin er gebracht wurde, als ihm schon nicht mehr zu helfen war.

Ein Naturheilkundiger behandelte eine verunreinigte Schnittwunde über dem Knie 14
Tage lang mit Schenkelpackungen, Umschlägen auf Knie und Magen. Der wegen des an-
dauernden hochfieberhaflcn Zustandes herbeigerufene Arzt fand das Kind dem Tode nahe, mit
einer großen Eiterhöhle am Oberschenkel, von der nach allen Seiten Kanäle abgingen. Der
Fall heilte mit Versteifung des Kniegelenkes nach dreimonatlichem schwerem Krankenlager.

Eine Hüstgeleukentzündung wurde von einem Natnrarzt 10 Monate lang behandelt.
Als schon eine Eitersenkung bestand, wurde ein Arzt konsultiert. Die noch vorgenommene
Operation kam zu spät und das Kind starb schon eine Woche darauf.

Wie borniert die Leute manchmal sind, zeigt folgender Fall, der sich vor kurzem in
Luzern ereignete. Ein Vater hatte sein an Diphtheritis erkranktes Kind nach Kühnes Buch
mit Reibesitzbädern behandelt. Als die Krankheit dabei schnell schlimmer wurde, brachte er es

zuletzt doch in ganz bösem Zustand in das Spital, wo es trotz Serumeinspritznng bald starb.
Kurz darauf erkrankte ein zweites Kind an derselben Krankheit. Auch dieses wurde mit Reibe-
sitzbädern behandelt, bis der Zeitpunkt zur günstigen Beeinflussung der Krankheit durch Se-
ruminjektion verpaßt war; auch es starb, nachdem es noch zuletzt in das Spital gebracht
worden war. Beide Kinder hätten voraussichtlich durch zeitige, richtige Behandlung am Leben

erhalten werden können.

Derartiger Fälle könnte noch eine Unzahl angeführt werden. Ich erinnere nur daran,
wie viele Menschen an bösartigen Geschwülsten, die nicht rechtzeitig zur Operation kamen, an
Lungentuberkulose, die nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wurde, zugrunde gehen, wie viele
durch anfängliche Verpfuschnng von Geschlechtskrankheiten in ihrer Gesundheit schwer ge-
schädigt werden. (Fortsetzung folgt.)

Revision der Genfer Konvention. In seiner Sitzung vom 16. März 1903 hat der
Bundesrat zu schweizerischen Delegierten an die in Aussicht genommene internationale
Konferenz zur Revision der Genfer Konvention vom 22. August 1864 ernannt die Herren
Or. sur. Charles Lardy, schweiz. Gesandter in Paris; Oberst Dr. Alfred Mürset, Oberseld-
arzt der schweiz. Armee; Eduard Odier, Nationalrat in Genf.

Beiläufig sei bemerkt, daß nun auch die Republik Guatemala der Genfer Konven-
tion beigetreten ist.

Samariteruntcrricht am Mestschtveizerischen Technikum in Biet. Wie seit einer Reihe
von Jahren figuriert im Unterrichtsprogramm der Eisenbahn s chu le dieses Instituts ein
Kursus über Samariterdienst; es ist wöchentlich eine Stunde eingeräumt für: Anatomie und
Physiologie des menschlichen Körpers, Verletzungen, Hülse bei plötzlichen Lebensgefahren,
praktische Übungen (Verbandlehre), Transport Verwundeter :c. KurSlehrer sind die Herren
Dr. Rummel und C. Türler.

An à Sektionen à Sàà SmnMteàmà
Werte Samariter und Samariterinnen!

Der CeMralvorstand richtet hiemit die freundliche Einladung zur diesjährigen ordent-
lichen Delegiertenversammlung an Sie. Dieselbe findet gemäß unserer Mitteilung
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